
1.1. ]. DB zur StPO

(3) Dem Verurteilten kann auf Antrag die Bezah
lung der Geldstrafe bis zu einem Jahr nach Rechts
kraft der Entscheidung gestundet werden, wenn die 
sofortige Leistung auf Grund nicht verschuldeter 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten auch in Raten nicht 
möglich ist. Nach Ablauf der Stundung ist die Zah
lungsfähigkeit des Verurteilten zu überprüfen und 
über die weiteren Maßnahmen zu entscheiden.
(4) Alle zur Verwirklichung einer Geldstrafe zu tref
fenden gerichtlichen Entscheidungen sind unter Be
rücksichtigung der Verjährungsfrist (§ 360 Abs. 2 
und 6 StPO) festzulegen. Die Kontrolle der Verjäh
rungsfrist obliegt der Buchhaltung. Nach Eintritt der 
Verjährung sind die Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Geldstrafe einzustellen. Der noch nicht 
verwirklichte Teil der Geldstrafe ist zu löschen.
(5) Die Entscheidungen über Maßnahmen der Voll
streckung, die Bewilligung von Ratenzahlungen und 
die Stundung hat der Leiter der Buchhaltung zu tref
fen. In Zweifelsfällen hat er den Vorsitzenden des 
Gerichts, das die Geldstrafe ausgesprochen hat, zu 
konsultieren.

§ 25
(1) Für die Entscheidung gemäß § 36 Abs. 3 StGB ist 
das Gericht zuständig, das die Geldstrafe ausgespro
chen hat. Der Leiter der Buchhaltung hat dem zu
ständigen Gericht unverzüglich Mitteilung zu ma
chen, wenn sich der Verurteilte der Verpflichtung 
zur Zahlung der Geldstrafe entzieht.
(2) Die Entscheidung kann auf Grund eines Antra
ges des Staatsanwalts, auf Anregung des Leiters der 
Buchhaltung oder von Amts wegen getroffen wer
den. Vor der Entscheidung ist dem Verurteilten Ge
legenheit zur Äußerung zu geben.
(3) Die Maßnahmen zur Verwirklichung der Geld
strafe sind nach Antragstellung oder nach Anregung 
durch den Leiter der Buchhaltung gemäß Abs. 2 vor
läufig, nach rechtskräftiger Entscheidung gemäß § 36 
Abs. 3 StGB endgültig einzustellen.
(4) Zahlt der Verurteilte vor dem Vollzug der ge
mäß S 36 Abs. 3 StGB festgesetzten Freiheitsstrafe 
freiwillig die Geldstrafe, hat der Leiter der Buchhal
tung das zuständige Gericht unverzüglich zu infor
mieren. Das Gericht hat durch Beschluß zu entschei
den, wenn vom Vollzug der festgesetzten Freiheits
strafe abgesehen wird.
(5) Wird die gemäß §36 Abs. 3 StGB festgesetzte 
Freiheitsstrafe vollzogen, ist die Geldstrafe zu lö
schen.
(6) Wurde neben einer Verurteilung auf Bewährung 
zusä^lich auf Geldstrafe erkannt, ist für den Fall, 
daß sich der Verurteilte seiner Verpflichtung zur 
Zahlung der Geldstrafe entzieht, zu prüfen, ob ge
mäß § 35 Abs. 4 Ziff. 4 StGB die Voraussetzungen 
für den Vollzug der mit der Verurteilung auf Bewäh
rung angedrohten Freiheitsstrafe vorliegen.

Anmerkung: Vgl. Ziff. II. 4. der RV Nr. 14/75 des 
Ministers der Justiz. Sie lautet:

.,4.
Geldstrafen

4.1.
Geldstrafen werden zusammen mit den Auslagen in 
einem Arbeitsgang durch die Buchhaltung eingezo
gen. Der Sekretär des Gerichts veranlaßt die Soll
stellung und die Übersendung einer Zahlungsauffor
derung an den Verurteilten unverzüglich nach 
Rechtskraft der Entscheidung (§23 Abs. 2 der 1. DB 
zur StPO). Diese enthält die Aufforderung, bei Ver
meidung der Zwangsvollstreckung, innerhalb einer 
Woche zu zahlen. Der Verurteilte ist darauf hinzu- 
weisen, welche Folgen es hat, wenn er sich der Zah
lung entzieht.
Bei Strafbefehlen wird die Sollstellung der Geldstra
fe unmittelbar nach der Zustellung veranlaßt, um ei
ne Vereinnahmung einer vom Verurteilten bereits 
während der Rechtsmitteifrist gezahlten Geldstrafe 
zu ermöglichen. Die Ausfertigung des Strafbefehls 
an den Verurteilten enthält:
- die Rechtsmittelbelehrung,
- die Aufforderung zur Zahlung binnen einer Wo

che nach Rechtskraft, sofern kein Rechtsmittel 
eingelegt wird,

- den Betrag der entsprechenden Auslagen.
Ihr ist eine Zahlkarte beizufügen mit der Angabe der 
Kontonummer der Buchhaltung, des verschlüsselten 
Aktenzeichens und des Gerichts, das die Geldstrafe 
ausgesprochen hat.

4.2.
Auf der Sollkarte für Geldstrafen sind vom Sekretär 
zusätzlich zu vermerken:
- der Tag 3er Rechtskraft der Entscheidung,
- bei Verurteilung auf Bewährung (§342 StPO) die 

Bewährungszeit,
- neben dem Aktenzeichen des Gerichts das Ak

tenzeichen des Staatsanwalts.
Bei Strafbefehlen ist auf der Sollkarte für Geldstra
fen anstelle des Tages der Rechtskraft der Tag der 
Zustellung des Strafbefehls zu vermerken. Im Falle 
des Einspruchs gegen den Strafbefehl hat der Sekre
tär die Buchhaltung unverzüglich zu benachrichti
gen.

4.3.
Die Kontrolle der Sollstellung nach Rückkunft der 
Urschrift der Zahlungsaufforderung obliegt dem Se
kretär des Gerichts.

4.4.
Zur gesellschaftlichen Einwirkung auf Verurteilte, 
die die Zahlungsfristen nicht einhallen, arbeiten die 
Buchhaltungen eng mit den Betrieben. Einrichtun-
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